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Die Gemeinde Amerang erlässtaufgrund Art. 23 Gemeindeordnung (GO) und Art. 81 Abs. 1

Nr. 6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.

August 2007 (GVBI. S. 588) zuletzt geändertdurch §1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020

(GVBI.S.663)folgende

Satzung überabweichende Maßeder Abstandsflächentiefe(Art. 81
Abs. 1 Nr. 6 lit. a BayBO)

§1 Geltungsbereich

Die Satzung gilt fürdas gesamte Gemeindegebiet.

§2 Abstandsflächentiefe

Abweichend von Art. 6 Abs. 5 S. 1 BayBO beträgtdie Abstandsflächeim Gemeindegebiet

außerhalbvon Gewerbe-, Kern- und Industriegebieten und festgesetzten urbanen Gebieten

0,8 H, mindestens jedoch 3 m. Vor bis zu zwei Außenwändenvon nicht mehr als 16 m Länge

genügen in diesen Fällen0,4 H, mindestensjedoch 3 m, wenn das Gebäudean mindestens

zwei AußenwändenSatz 1 beachtet.

§3 Bebauungspläne

In Bebauungsplänenfestgesetzte abweichende Abstandsflächen bleiben unberührt.Ordnen

Bebauungspläne,die vor dem 1.2.2021 in Kraft traten, gemäßArt. 6 Abs. 5 S. 3 die Geltung

der Abstandsflächenvorschriftenan, gilt auch fürdiese §2 dieser Satzung.

§4 Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.02.2021 in Kraft.

GEMEINDEAMERANG

Amerang, 19.01.2021

Konrfidlrfnner
ErsteF Bürgermeister
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Begründune

Art. 81 Abs. 1 Nr. 6 lit. a BayBO eröffnetGemeinden die Möglichkeit,das Abstandsflächen-

recht abweichend von der gesetzlichen Regelung zu gestalten, wenn dies die Erhaltung des

Ortsbildes im Gemeindegebiet oder in Teilen des Gemeindegebiets bezweckt oder der Ver-
besserung und Erhaltung der Wohnqualitätdient.

Nach der Rechtsprechung beschränktsich die Regelungskompetenz des Bauordnungsrechts

bei der abweichenden Bestimmung von Abstandsflächenauf im weiteren Sinne sicherheits-
rechtliche Zielsetzungen. Abstandsflächen könnenzur Sicherstellung einer ausreichenden

Belichtung, Belüftungund Besonnung der Baugrundstücke,zur Sicherstellung von Flächen
fürNebenanlagen, zur Herstellung des Wohnfriedens und Sicherstellung des Brandschutzes

abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen geregelt werden. In Bezug auf das Ortsbild

sind nur gebäudebezogeneRegelungen zulässig,die sich mittelbar auf die Gestaltung des

Ortsbildes auswirken.

Die vorstehende Satzung wird im Rahmen der Ermächtigungsgrundlagemaßgeblichzur Ver-

besserung und Erhaltung der Wohnqualitäterlassen.

Im Gemeindegebiet sind nach wie vor viele Bereiche nicht überplantund beurteilen sich pla-
nungsrechtlich nach §34 BauGB. Darüberhinaus sind in Bebauungsplänenzum Teil großzü-

gige Bauräumefestgelegt. In diesen Bereichen wird der Abstand von Baukörpernzueinander

im Wesentlichen durch das Abstandsflächenrechtgeregelt. Der hohe Siedlungsdruck im Ge-

meindegebiet und die immer weiter steigenden Grundstückspreiselassen erwarten, dass die

Mindestmaßedergesetzlich festgelegten Abstandsflächenzunehmend weitestgehend aus-

genutzt werden. Damit wird sich die Wohnqualität im Gemeindegebiet nachteilig ändern.
Eine deutliche Nachverdichtung wird nach Auffassung der Gemeinde auch nachteilige Aus-

wirkungen aufden Wohnfrieden haben.

Die Wohnqualitätist im Gemeindegebiet in vielen Bereichen durch größereAbständezwi-

schen den Gebäudengeprägt.Gerade im Gemeindegebiet werden Wohnformen angeboten,

die im städtischenbzw. baulich verdichteten Raum nicht bzw. nur noch selten anzutreffen

sind. Das Wohnen ist geprägtdurch Abstand zum Nachbarn. Freibereiche um die Gebäude

stellen insoweit einen wesentlichen Bestandteil der Wohnqualitätdar, insbesondere auch

fürKinder. Die Gemeinde möchtemit dieser Satzung die Wohnqualität,die durch größeren
Abstand zwischen den Gebäudengeprägtist, erhalten und gegebenenfalls im Rahmen der
Neubebauung von Grundstückenverbessern. Dies führtauch zu einer Verbesserung von Be-

lichtung und Belüftungund Besonnung der Baugrundstücke,gegebenenfalls auch zu einer

Verbesserung des Brandschutzes.

Der Gesetzgeber hat mit der Neuregelung der Abstandsflächen in Art. 6 Abs. 5 BayBO die

Untergrenze des zulässigenGebäudeabstandsfestgelegt. Die Gemeinde möchtefürihr Ge-
meindegebiet höhereStandards als vom Gesetzgeber vorgesehen festlegen.

Gleichzeitig werden übergrößereAbstandsflächenauch notwendige FlächenfürNebenanla-

gen gesichert. Der Bedarf an Flächenzur Unterbringung von Gartengeräten,Spielgerätenfür

Kinder, von Fahrrädernund Kraftfahrzeugen ist größerals in städtischenSiedlungsbereichen.

Die Verlängerungder Abstandsflächensichert insoweit auch ausreichend Raum auf den Bau-

grundstücken.
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Die Gemeinde bezieht in ihre Uberlegungen durchaus ein, dass der Gesetzgeber mit der Ab-

standsflächenverkürzungeine Innenverdichtung und einer Verringerung der neuen Inan-

spruchnahme von Flächenbeabsichtigt. Die Gemeinde hältaber die Erhaltung und Verbesse-

rung der Wohnqualitätin ihrem Gemeindegebiet fürvorrangig.

Dem Gebot der Innenverdichtung kann auch durch ein höheresMaßbaulicher Nutzung

nachgekommen werden. indem höhereGebäudezugelassen, welche die Abstandsflächen

einhalten. Dies wird die Gemeinde in ihren Planungen künftigberücksichtigen.

In Bezug auf den Geltungsbereich hat sich die Gemeinde dazu entschieden, die abweichen-

den Abstandsflächenim gesamten Gemeindegebiet anzuordnen. Zwar gibt es im Gemeinde-

gebiet unterschiedliche Siedlungsstrukturen und Bauweisen. Die oben genannten Ziele sol-
len aber generell im Gemeindegebiet verfolgt werden und damit auch Grundlage der Ab-

standsflächenbemessungsein. Im Einzelfall ist eine Korrektur überAbweichungen möglich.
Fürdie sich insbesondere unterscheidenden Gewerbe-, Kern- und urbane Gebiete findet die
Satzung ohnehin keine Anwendung.

Mit dem festgesetzten Maßder Abstandsflächevon 0,8 H berücksichtigtdie Gemeinde, dass

fürdie meisten im Gemeindegebiet liegenden Grundstückebzw. die weit überwiegendeAn-
zahl der bestehenden Gebäudekünftigkeine größerenAbstandsflächeneinzuhalten sind als
dies nach der vor Erlass der Satzung geltenden Rechtslage der Fall war. Eine Verschlechte-

rung wird demzufolge weitgehend ausgeschlossen.

Sollten Vorhaben die erforderliche Abstandflächeaufgrund ihrer atypischen Bauweise nicht
einhalten können,wärezu prüfen, inwieweit Abweichungen unter Würdigungder öffentlich-

rechtlich geschütztennachbarlichen Belange zuzulassen sind.

Die Gemeinde ist sich auch bewusst, dass die Verlängerungder Abstandsflächengegenüber
der gleichzeitig in Kraft tretenden gesetzlichen Verkürzungderselben Auswirkungen auf die

bauliche Ausnutzbarkeit von Grundstückenhaben kann und damit auch Eigentümerinteres-

sen nachteilig betroffen werden können. Die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Wohn-

qualitätim Gemeindegebiet rechtfertigt indes möglicheEigentumseinschränkungen.

o Bekanntmachungsvermerk

Die amtliche Bekanntmachung der Satzung erfolgte am 22.01.2021 durch Niederlegung im
Gemeindeamt der Gemeinde Amerang. Hierauf wurde durch Anschlag an die Amtstafel hin

gewiesen.
Der Anschlag wurde am 22.01.2021 angeheftet und am 08.02.2021 wieder abgenommen.

Gemeinde Amerang
Amerang, 1 0. Fl?h. 7W
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1. Bürgermeister
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